Promotionsordnung der Medizinischen Hochschule Hannover

für die Verleihung des Grades Doktor der Humanbiologie

(Dr. rer.biol.hum.)

vom Senat der MHH verabschiedet am 15.01.2003

I.
Allgemeines

§ 1

Die Medizinische Hochschule Hannover verleiht den Grad eines Doktors der Humanbiologie (Dr. rer. biol. hum.) für wissenschaftliche Leistungen auf Wissenschaftsgebieten, die in ihr als wissenschaftliche Einrichtungen vertreten sind.

II.
Zulassung zur Promotion

§ 2

(1)
Das Promotionsgesuch wird schriftlich an den Präsidenten/die Präsidentin der Medizinischen Hochschule Hannover gerichtet.

(2)
Dem Gesuch werden beigefügt:

1.
die in deutscher oder englischer Sprache abgefasste Dissertation,

2.
die Bezeichnung des Hauptfaches und eine Erklärung über die für die mündliche Prüfung gewählten zwei Nebenfächer,

3.
Lebenslauf in deutscher Sprache mit Angaben über den Bildungsgang, ergänzt durch eine Liste etwaiger wissenschaftlicher Veröffentlichungen

4.
das Zeugnis über ein Abschlussexamen eines wissenschaftlichen Studiums in einer nichthumanmedizinischen Fakultät einer wissenschaftlichen Hochschule,

5.
die Bescheinigung über mindestens zweijährige einschlägige wissenschaftliche Tätigkeit in der Regel an der Medizinischen Hochschule Hannover,

6.
ein amtliches Führungszeugnis,

7.
eine Erklärung über etwaige frühere Promotionsverfahren (Anlage 2),

8.
eine Erklärung über die selbständige Anfertigung der Dissertation (Anlage 2).

9.
eine Meldung gem. Anlage 1, wenn Untersuchungen am Menschen (Ethikkommission), Versuche mit gentechnisch veränderten Organismen (Gentechnikgesetz) oder Experimente an Wirbeltieren (Versuchtstiergenehmigung) durchgeführt werden.

(3)
Über die Zulassung zur Promotion entscheidet der Präsident/die Präsidentin der Medizinischen Hochschule Hannover, nachdem er/sie die zuständige Sektion bestimmt und sich mit ihr ins Benehmen gesetzt hat. Diese nimmt vor der Zulassung insbesondere Stellung zu § 2 Abs. 2 Nrn. 2 und 5. Die Entscheidung ist dem Bewerber schriftlich bekannt zu geben. Mit der Zulassung ist das Promotionsverfahren eröffnet.

III.
Die Dissertation und ihre Prüfung

§ 3

(1)
Die Dissertation soll die Fähigkeit des Bewerbers zu vertiefter selbständiger wissenschaftlicher Arbeit auf einem medizinisch relevanten Gebiet zeigen.

(2)
Das Thema und die Konzeption der Dissertation müssen mit einem Mitglied des Lehrkörpers der Medizinischen Hochschule (gemäß Abs. 3) vorher vereinbart sein.

(3)
Zu den Mitgliedern des Lehrkörpers im Sinne dieser Promotionsordnung gehören die Professoren und die habilitierten Mitglieder der Hochschule

(4)
Als Dissertation kann in schriftlich zu begründenden Ausnahmefällen auch eine veröffentlichte Arbeit oder zur Publikation angenommene Arbeit eingereicht werden. Die Veröffentlichung kann auch mit denjenigen, die die Arbeit angeregt und beaufsichtigt haben, erfolgen, sofern der Eigenanteil des Doktoranden/der Doktorandin als individuelle wissenschaftliche Leistung deutlich abgrenzbar und bewertbar ist. Seit dem Erscheinen der Veröffentlichung sollen nicht mehr als zwei Jahre verflossen sein.

(5)
Ist die Arbeit außerhalb der Medizinischen Hochschule Hannover angeregt oder angefertigt worden, so muss die externe Institution angegeben werden.

§ 4

(1)
Die Dissertation muss in vierfacher Ausfertigung vorgelegt werden. Das Titelblatt ist nach dem Muster (Anlage 3) zu gestalten.

(2)
Die Dissertation hat ein Inhaltsverzeichnis, eine übersichtliche Zusammenfassung und ein ausführliches Schrifttumsverzeichnis zu enthalten. Feststellungen, Theorien und Zitate werden stets mit Nennung der Autoren gekennzeichnet. Am Schluss der Dissertation wird der bei der Meldung vorgelegte Lebenslauf des Bewerbers angefügt.

§ 5

(1)
Aus dem Kreis der Mitglieder des Lehrkörpers gemäß § 3 Abs. 3 bestellt der Senat für die Prüfung der Dissertation auf Vorschlag der zuständigen Sektion einen Referenten und zwei Korreferenten (Gutachter). Einer der Korreferenten soll dem Lehrkörper einer anderen Hochschule mit Promotionsrecht angehören (in sinngemäßer Anwendung von § 3 Abs. 3). Er soll möglichst ein Prüfungsfach gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 vertreten. Außerdem kann eine Persönlichkeit, die die Dissertation angeregt und betreut hat, zur Erstellung eines zusätzlichen Gutachtens aufgefordert werden, wenn sie keiner Hochschule angehört.

(2)
Die Gutachter erstatten ihre Gutachten schriftlich und bewerten die Dissertation, indem sie entweder die Annahme mit der Benotung „genügend (rite)“, „gut (cum laude)“, „sehr gut (magna cum laude)“ oder „ausgezeichnet (summa cum laude)“ oder die Ablehnung der Dissertation empfehlen.

(3)
Hat einer der Gutachter Mängel in der Dissertation festgestellt, ohne zu einer ablehnenden Empfehlung zu kommen, so kann er beim Vorsitzenden der zuständigen Sektion die Beseitigung als Bedingung für sein Annahmevotum beantragen. Der Vorsitzende der Sektion kann vom Bewerber in angemessener Frist eine erneute Vorlage der Dissertation fordern. Eine einmalige Fristverlängerung für die Neuanfertigung kann der Vorsitzende der Sektion in Ausnahmefällen gestatten.

(4)
Empfiehlt mindestens ein Gutachter die Ablehnung der Dissertation, so werden die Gutachten dem Bewerber bekannt gegeben. Er kann zu den Gutachten Stellung nehmen. Die zuständige Sektion muss vor ihrer Entscheidung dem Bewerber Gelegenheit zur Anhörung geben.

(5)
Die zuständige Sektion beschließt aufgrund der Gutachten darüber, ob und gegebenenfalls mit welcher Bewertung die Dissertation dem Senat zur Annahme vorgeschlagen wird. Berührt das Thema der Dissertation auch andere Sektionen, so sind diese zu beteiligen.

(6)
Der Senat entscheidet unter Würdigung der Gutachten und des Vorschlags der zuständigen Sektion und gegebenenfalls der beteiligten Sektionen über Annahme und Benotung der Dissertation. Dabei sollen alle für die wissenschaftliche Beurteilung des Bewerbers und der Dissertation maßgebenden Gesichtspunkte gewürdigt werden. Die Dissertation ist angenommen, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden stimmberechtigten Senatsmitglieder für die Annahme gestimmt hat.

(7)
Der Präsident/die Präsidentin der Medizinischen Hochschule Hannover teilt dem Bewerber das Ergebnis der Prüfung der Dissertation mit. Bei Nichtannahme der Dissertation ist das Verfahren beendet.

IV.
Mündliche Prüfung

§ 6

(1)
Ist die Dissertation angenommen, so bestimmt der Präsident/die Präsidentin sobald wie möglich einen Termin für die mündliche Prüfung. Dieser wird hochschulöffentlich bekannt gegeben.

(2)
Die mündliche Prüfung findet in einem Hauptfach und zwei Nebenfächern vor einem Prüfungsausschuss als Kolloquium statt, zu dem alle Mitglieder des Lehrkörpers Zutritt haben. Zwei Fächer sollen an der Medizinischen Hochschule Hannover vertreten sein. Jeder Kandidat wird einzeln geprüft.

§ 7

Der Prüfungsausschuss wird vom Senat bestellt. Er wird für jeden Einzelfall aufgrund der Vorschläge der zuständigen Sektion gebildet. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist der Präsident/die Präsidentin, der/die sich durch ein Mitglied des Lehrkörpers (§ 3 Abs. 3), welches nicht am Promotionsverfahren beteiligt ist, vertreten lassen kann. Dem Prüfungsausschuss gehören außerdem je ein Vertreter der gewählten Haupt- und Nebenfächer, zu denen der Referent und ein Korreferent gehören sollen, an. Mindestens zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses sollen nichtmedizinische Fachrichtungen vertreten.

§ 8

(1)
Unmittelbar nach der Prüfung entscheidet der Prüfungsausschuss, ob und mit welchem Ergebnis die mündliche Prüfung bestanden ist. Ist sie bestanden, so setzt der Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung der Bewertung der Dissertation und der Noten der mündlichen Prüfung das Gesamtprädikat fest. Es können die Noten „bestanden (rite)“, „gut bestanden (cum laude)“, „sehr gut bestanden (magna cum laude“, „mit Auszeichnung bestanden (summa cum laude)“ erteilt werden.

(2)
Ist die mündliche Prüfung nicht bestanden, so kann sie innerhalb einer vom Präsidenten/der Präsidentin fest zu setzenden Frist nur einmal wiederholt werden. Bleibt der Bewerber unentschuldigt der mündlichen Prüfung fern, so gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(3)
Das Ergebnis des Promotionsverfahrens wird dem Bewerber durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mitgeteilt.

V.
Veröffentlichungen der Dissertation

§ 9

Der Bewerber ist verpflichtet, die Dissertation auf eigene Kosten drucken zu lassen und spätestens ein Jahr nach dem Tage der mündlichen Prüfung der Medizinischen Hochschule Hannover vier gebundene Exemplare einzureichen. Gleichzeitig hat der Doktorand der Hochschule das Recht zu übertragen, weitere Kopien herzustellen und zu verbreiten.

VI.
Promotionsurkunde und Vollzug der Promotion

§ 10

(1)
Die Promotionsurkunde wird vom Präsidenten/der Präsidentin der Medizinischen Hochschule Hannover unterzeichnet. Sie wird auf den Tag der mündlichen Prüfung datiert, jedoch erst ausgehändigt, nachdem der Bewerber die ihm aus § 9 erwachsenen Pflichten erfüllt hat.

(2)
Die Promotion wird durch Aushändigung oder Zustellung der Promotionsurkunde vollzogen; erst danach hat der Bewerber das Recht, den Doktorgrad zu führen.

§ 11

Die Promotionsurkunde kann zum 50. Jahrestag der mündlichen Prüfung auf Beschluss des Senats erneuert werden, wenn dies mit Rücksicht auf die Verdienste des Jubilars und auf seine enge Verbindung mit der Hochschule angebracht erscheint.

§ 12

In der Promotionsurkunde sind die Bewertung der Dissertation und die Gesamtnote der Prüfung anzugeben.

VII.
Ungültigkeitserklärung der Promotionsleistungen und Rücknahme des Promotionsgesuches

§ 13

(1)
Ergibt sich vor Aushändigung oder Zustellung der Promotionsurkunde, dass sich der Bewerber bei seinen Promotionsleistungen einer Täuschung schuldig gemacht hat, so ist das Promotionsverfahren erfolglos beendet.

(2)
Sind wesentliche Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion irrigerweise als gegeben angenommen worden, so kann der Widerruf der Zulassung zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens erfolgen; der Widerruf erfolgt nach dem allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätzen.

VIII.
Ehrenpromotion

§ 14

(1)
In Anerkennung hervorragender wissenschaftlicher Leistungen kann die Hochschule Grad und Würde eines Doktors der Humanbiologie ehrenhalber (Dr. rer. biol. hum. h. c.) als seltene Auszeichnung verleihen. Hierzu ist ein Beschluss mit einer Stimmenmehrheit von mindestens vier Fünfteln der stimmberechtigten Mitglieder des Senats erforderlich.

(2)
Die Ehrenpromotion erfolgt unter Überreichung einer vom Präsidenten/der Präsidentin unterzeichneten Urkunde, in welche eine vom Senat verfasste Laudatio aufzunehmen ist.

(3)
Von der Ehrenpromotion werden alle deutschen wissenschaftlichen Hochschulen benachrichtigt.

IX.
Entziehung des Doktorgrades

§ 15

Die Entziehung des Doktorgrades erfolgt aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen.

X.
Inkrafttreten der Promotionsordnung

§ 16

Diese Promotionsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch den Senat am Tage nach der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der MHH (MHH-Info) in Kraft.

Anlage 1 

Dissertationsanzeige bzgl. Tierschutz, Untersuchungen am Menschen und Versuche mit gentechnisch veränderten Organismen

Name:
....................................................................

Vorname:
....................................................................

Name des Betreuers / der Betreuerin:
....................................................................

Abteilung:
....................................................................

angestrebter Grad:     (Dr. med.       (Dr. med. dent       (Dr. rer. biol. hum. (MD/PhD / Dr. rer. nat.

a) (
Tierversuche

(
Arbeit, die in einen oder mehrere Tierversuche gem. § 7 TSchG (z.B. Verhaltenstudien ohne Behandlung und Beeinträchtigung der Tiere; Fütterungsstudien mit physiologischen Futterbestandteilen, Betäubung und Tötung von Tieren gem. § 4 TSchG beinhaltet. Bei anzeigenpflichtigen Versuchen gem. § 8 TSchG (Versuche an Wirbeltieren):

(
Angezeigt bei:
____________________ Aktenzeichen der Behörde: ____________

Bei genehmigungspflichtigen Versuchen (gem. § 8 TSchG):

(
Genehmigung beantragt
Wann:_______________
Wo:___________________

(
Genehmigung erteilt (fügen Sie bitte eine Fotokopie der Genehmigung bei – ansonsten geben Sie Datum und Aktenzeichen der Behörde an):______________________________

(
Arbeit, in der tote Tiere oder Teile toter Tiere verwendet wurden (z.B. Schlachtkörper oder deren Teile, Sektionsmaterial; Organe oder Teile von im Zusammenhang mit dieser Untersuchung getöteten Tieren)

(
Arbeit, in der lebende Tiere benutzt werden, die aber keinen Tierversuch i.S. des § 7 TSchG beinhaltet (z.B. Verhaltenstudien ohne Behandlung und Beeinträchtigung der Tiere; Fütterungsstudien mit physiologischen Futterbestandteilen, Betäubung und Tötung von Tieren gem. § 4 TSchG)

b) (
Untersuchungen am Menschen


Genehmigungsnummer der Ethikkommission der MHH:_____________________________


Name des bei der Ethikkommission gemeldeten Projektleiters: _______________________

c) (
Versuche gem. Gentechnikgesetz


Name des verantwortlichen und bei der Bezirksregierung


gemeldeten Projektleiters: _______________________

(
Sicherheitsstufe S1: ( Sicherheitsstufe S2: ( Sicherheitsstufe S3:


Datum des Zustimmungsbescheides:
____________________ 


Aktenzeichen des Zustimmungsbescheides: _______________


Laufende Nummer(n) der Aufzeichnung(en): ____________

Hannover, den ......................


.............................................

..........................................


Unterschrift Doktorand / Doktorandin

Unterschrift Betreuer / Betreuerin

Anlage 2

Muster der Erklärung nach § 2 Abs. 2 Nrn. 8 und 9

Ich erkläre, dass ich die der Medizinischen Hochschule Hannover zur Promotion eingereichte Dissertation mit dem 

Titel

im/in der

Institut/Klinik/Krankenhaus

unter Leitung von

mit Unterstützung durch

ohne sonstige Hilfe selbst durchgeführt und bei der Abfassung der Dissertation keine anderen als die dort angeführten Hilfsmittel benutzt habe. Ich habe bisher an keiner in- oder ausländischen Medizinischen Fakultät ein Gesuch um Zulassung zur Promotion eingereicht noch die vorliegende oder eine andere Arbeit als Dissertation vorgelegt.

Vorliegende Dissertation wurde/wird in folgendem

Publikationsorgan

veröffentlicht.

Hannover, …………………………..

(Unterschrift)

....................................................................................................................................................................

Anlage 3

Vorderseite:

Aus der Klinik bzw. Institut

der Medizinischen Hochschule Hannover

Titel der Abhandlung

Dissertation

zur Erlangung des Doktorgrades der Humanbiologie

der Medizinischen Hochschule Hannover

vorgelegt von

Vor- und Zuname

aus (Geburtsort)

Hannover Jahreszahl

Rückseite:

Angenommen vom Senat der Medizinischen Hochschule Hannover am

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Hochschule Hannover

Präsident/Präsidentin: Professor Dr.

Referenten:

Korreferenten:

Tag der mündlichen Prüfung

Anlage 4

Muster der Promotionsurkunde

Die MEDIZINISCHE HOCHSCHULE HANNOVER

erteilt unter der Präsidentschaft.........................................................................

Herrn/Frau ..............................................................
geb. am  .........................................................
in .............................................................................

den Grad

einer Doktorin/eines Doktors der Humanbiologie (Dr. rer. biol. hum.)

Die Hochschule hat ihre/seine Dissertation  mit der Note (Note) und ihre/seine mündliche Promotionsprüfung mit der Note (Note) anerkannt.

Das Gesamtprädikat lautet: (Note)

Hannover, den ..............................

Präsident/Präsidentin  ........................ (Unterschrift)

